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Beschlussvorschlag: 
Der Ausschuss Kultur und Heimatpflege beschließt, den Wilhelm-Fabry-Förderpreis im Bereich 
Lyrik auszuschreiben.  
 
 
Erläuterungen und Begründungen: 
In der Vergangenheit wurden der Jugendkunstpreis und der Wilhelm-Fabry-Preis zusammenge-
fasst zum Wilhelm-Fabry-Förderpreis. Es wurden Preise in den Sparten der bildenden und darstel-
lenden Kunst überreicht. Zuletzt gab es 2018 eine Preisverleihung in der Sparte Zeitgenössischer 
Tanz.  
Für 2023 ist das vorgesehene Preisgeld von 4.000 € im Haushaltsplan vorgesehen, so dass der 
Wilhelm-Fabry-Preis im kommenden Jahr wieder ausgelobt werden könnte. 
 
Die Verwaltung schlägt vor, den Wilhelm-Fabry-Preis 2023 auszuloben für die Sparte  
Lyrik als Ausdrucksform in Kurzgeschichten / Poetry Slam 
 
Ausschreibungstext: 
Seit vielen Jahren vergibt die Stadt Hilden den Wilhelm-Fabry-Förderpreis. Der Preis in Höhe von 
4.000  € ist eine Auszeichnung an junge Künstlerinnen und Künstler, mit der die Stadt Hilden 
künstlerische Laufbahnen und Professionen, beschränkt auf Nordrhein-Westfalen, fördert.  
Der Jury gehören Fachjuror*innen sowie Mitglieder des Ausschusses für Kultur und Heimatpflege 
und Mitarbeiter*innen des Bereichs Kultur der Stadt Hilden an. 
Im Jahr 2023 erfolgt die Vergabe im Bereich „Lyrik als Ausdrucksform in Kurzgeschichten und/oder 
Poetry Slam-Texten“. 
Die Texte sind vorab einzureichen bis zum………..  
 
 
Richtlinien zur Vergabe des Wilhelm-Fabry-Förderpreises 2023 in der Sparte „Lyrik als Aus-
drucksform in Poetry Slam-Texten“ 

- Die Ausschreibung erfolgt in der Sparte Lyrik als Ausdrucksform in Poetry Slam-Texten. 
- Die Teilnehmer*innen dürfen ein Alter von 30 Jahren nicht überschreiten, nach unten gibt 

es keine Grenze. 
- Eine fachliche Ausbildung wird nicht vorausgesetzt. 
- Die Poetry Slam-Texte müssen selbstgeschrieben und in deutscher Sprache sein. Sie dür-

fen eine Vorlesezeit von fünf Minuten nicht überschreiten und nicht bereits veröffentlicht 
sein. Zitate müssen als solche kenntlich gemacht werden. Pro Teilnehmer*in kann nur ein 
Text vorab eingereicht werden. 

- Bei dem Vortrag des Textes dürfen keine Requisiten genutzt werden. Die Teilnehmer*innen 
dürfen sich nicht kostümieren, und gesangliche Elemente, sofern vorgesehen, dürfen eine 
Dauer von 10 Sekunden nicht überschreiten. Der Text steht im Vordergrund. 

 
Anhand der Bewerbung trifft die Jury eine Vorentscheidung. Die endgültige Entscheidung wird bei 
der Präsentation des Textes in der …Stadtbibliothek Hilden am…………..getroffen. 
Die Entscheidung ist endgültig. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
Der/ Die Preisträger*in verpflichtet sich zur Präsentation anlässlich der Preisverleihung am………. 
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Richtlinien zur Vergabe des Wilhelm-Fabry-Förderpreises 2023 in der Sparte „Kurzge-
schichten“ 

- Die Ausschreibung erfolgt in der Sparte Kurzgeschichten. 
- Die Teilnehmer dürfen ein Alter von 30 Jahren nicht überschreiten, nach unten gibt es keine 

Grenze. 
- Eine fachliche Ausbildung wird nicht vorausgesetzt. 
- Die Kurzgeschichten müssen selbstgeschrieben und in deutscher Sprache sein. Sie dürfen 

nicht bereits veröffentlicht sein. Zitate müssen als solche kenntlich gemacht werden. Die 
Texte dürfen einen Umfang von 14.000 Zeichen ohne Leerzeichen nicht überschreiten. Pro 
Teilnehmer*in kann nur ein Text vorab eingereicht werden.  

- Bei dem Vortrag des Textes dürfen keine Requisiten genutzt werden. Die Teilnehmer*innen 
dürfen sich nicht kostümieren, und gesangliche Elemente, sofern vorgesehen, dürfen eine 
Dauer von 10 Sekunden nicht überschreiten. Der Text steht im Vordergrund. 

 
Anhand der Bewerbung trifft die die Jury eine Vorentscheidung. Die endgültige Entscheidung wird 
bei der Präsentation des Textes in der …Stadtbibliothek Hilden am…………..getroffen. 
Die Entscheidung ist endgültig. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
Der/ Die Preisträger*in verpflichtet sich zur Präsentation anlässlich der Preisverleihung am ……… 
 
 
gez. 
Dr. Claus Pommer 
Bürgermeister 
 
 
Klimarelevanz:  
Keine.  
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